
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Qo/GN- Clß/KE 

Zahl: 16/77-I/ 1/83 Wien, sm 20. Oktober 1983 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Reisegebührenvorschrift 1955; 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Reisegebührenvorschrift 1955 
geändert wird; 

Ressortstellungnahme. 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

W i e  n 

. ; ,--------.. -------.. -------�1'1- .-.
' j19}l..3 .. 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, anbei 25 

Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem vom Bundeskanzleramt 

mit Rundschreiben vom 19.9.1983, Zahl 921 080/6-II/1/83, ver­

sendeten Entwurf eine s Bundesgesetzes, mit dem die Reise­

gebührenvorschrift 1955 geändert wird, zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für den Bundesminister: 

Dr. Weissenburger 

P" d' R" �' , '1 ur 1e lcnl1QKGl 
der Ausler!igunq: 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien. Postfach 100 

Zal'tl: 16/77-I/1/83 
Bei Beantwortung bitte angeben 

Wien, am 20. Oktober 1983 

Reisegebührenvorschrift 1955; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Reisegebührenvorschrift 1955 
geändert wird; 
Ressortstellungnahme. 

An das 

Bundeskanzleramt 

W i e  n 

Zu Zahl 921.080/6-II/1/83 vom 19. September 1983 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Reisegebührenvor­

schrift 1955 geändert wird, wird seitens des Bundesministeriums 

für Inneres wie folgt Stellung genommen: 

Zu Artikel I Ziffer 13: 

Die geplante Fassung des § 73 RGV verNendet den Begriff "eigene 

Aus- und Fortbildung", während § 42 RGV von dem Begriff "Grund­

ausbildung" ausgeht. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Inneres kann diese 

unterschiedliche Diktion zu Auslegungsschwierigkeiten führen, da 

der Begriff "eigene Aus- und Fortbildung" nicht der Aufzählung 

der dienstlichen Ausbildungen im § 23 Abs. 2 Beamten-Dienstrechts­

gesetz 1979 entspricht. Ein Dienstauftrag ist aber nur für die 

im § 23 ADs. 2 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 aufgezählten 

Ausbildungen überhaupt denkbar. Es wird daher angeregt, den 

Begriff "eigene Aus- und Fortbildung" im § 73 des Entwurfes 

durch "Ausbildungen im Sinne des § 23 Abs. 2 BDG" zu ersetzen. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden unter einem 25 Aus­

fertigungen dieser ho. Stellungnahme zugeleitet. 

Für den Bundesmjnister: 

Dr. Weissenburger 

F" n d' " ' , ,. , '1 ur' 1e t-\ -r.-"' ;�"""" "el 
.... ... Ll_ ... J. .... ..:..':::j ...... 

der AusferligWlg: 
��� 
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